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Preisliste 8: Schwachstrom-Montageleistungen (Land) 
einschließlich Amtbau und Nebenstellen
anlagen . ab 3/15 ausschließlich Geltungs
bereich der Preisliste 10

Preisliste 9: Schwachstrom-Montageleistungen (Schiff)
Preisliste 10: Montageleistungen an Fernmeldeanlagen 

der Deutschen Post ausschließlich Amtbau 
und Nebenstellenanlagen ab 315

Preisliste 11: Montageleistungen an Blitzschutz- und 
Erdungsanlagen

Preisliste 14: Montageleistungen an Straßenbeleueh- 
tungs- und Leuchtschriftanlagen.

(2) Mit den Preisen für die Arbeitsleistungen sind 
die Lohnkosten zuzüglich der indirekt zu verrechnen
den Kosten, die Kosten für den Einsatz nichtaktivie
rungspflichtiger Kleingeräte, Werkzeuge und, sofern in 
den Vorbemerkungen der Preislisten nichts Gegen
teiliges bestimmt ist, die Kosten für das Klein- und 
Hilfsmaterial sowie der Gewinn abgegolten.

(3) Für Arbeitsleistungen, für die keine Preise in den 
Preislisten enthalten sind, ist die Bildung der Preise 
auf der Grundlage der in den Vorbemerkungen der 
Preislisten festgelegten Stundenverrechnungssätze und 
Arbeitszeitgrundlagen durchzuführen.

(4) Elektromontageleistungen, die durch Meister oder 
ingenieurtechnisches Personal durchgeführt werden, 
sind mit den Preisen für die Arbeitsleistung abgegol
ten oder — wenn solche Preise nicht vorhanden sind 
und es sich nicht um die Beaufsichtigung oder Anlei
tung eigener Montagekräfte han'delt — nach den Be
stimmungen des Abs. 3 zu berechnen.

.«■ §4
Preise für das Material

(1) Das Material ist zu Industrieabgabepreisen bzw. 
zu den auf der Basis von Industrieabgabepreisen ge
bildeten Materialverrechnungspreisen für Erzeugnisse 
mit dem Gütezeichen 1 zu berechnen. Sofern in Rechts
vorschriften festgelegte Materialpreise nicht bestehen, 
sind die Elektromontagebetriebe berechtigt, die Mate
rialpreise auf der Grundlage von Normativen bzw. 
Kennziffern eigenverantwortlich zu ermitteln und diese 
der Bildung der Industrieabgabepreise für elektrotech
nische bzw. elektronische Anlagen zugrunde zu legen.

(2) Die Mengenangaben für das Material einschließ
lich der in den Vorbemerkungen der Preislisten fest
gelegten Zuschlagsätze für Bruch-, Streu- und Ver
schnittverluste sind’ den im § 2 Absätze 5 und 6 genann
ten Unterlagen zu entnehmen.

(3) Auf den Gesamtpreis für das Material wird ein 
Materialgemeinkostenzuschlag berechnet, der den Vor
bemerkungen der Preislisten zu entnehmen und auch 
auf die zur Erstausstattung mitzuliefernden Komplet- 
tierungs- und Ersatzteile zu berechnen ist. Dadurch 
sind, sofern in den Vorbemerkungen der Preislisten 
nichts Gegenteiliges bestimmt ist, alle Materialbe- 
schaffungs- und Transportkosten (unabhängig von der 
Verantwortlichkeit für die Erbringung der Leistungen) 
einschließlich Verpackung und Handelsspannen, ent
sprechend der im § 15 genannten Frachtstellung, abge
golten.

(4) Der Materialgemeinkostenzuschlag nach Abs. 3 
ist nicht zu berechnen, wenn in Ausnahmefällen der 
Auftraggeber das Material kostenlos frei Arbeitsplatz

4»
des Monteurs beistellt. Bei Anwendung der Preislisten 
8 und 9 ist das in den Vorbemerkungen dieser Preis
listen aufgeführte Klein- und Hilfsmaterial, bei kosten
loser Beistellung des Elektromontagematerials durch 
den Auftraggeber, gesondert zu berechnen.

§5
Lohnnebenkosten

(1) Lohnnebenkosten und Erschwerniszuschläge sind 
mit den prozentualen Zuschlägen, die den Vorbemer
kungen der Preislisten zu entnehmen sind, zu berech
nen. Als Basis für die Berechnung der Zuschläge für 
Lohnnebenkosten und Erschwernisse gelten, sofern in 
den Vorbemerkungen der Preislisten nichts Gegentei
liges bestimmt ist, die Preise für die Arbeitsleistungen 
gemäß §§ 3, 6, 7, 8, 9 und 10. Lohnnebenkosten und 
Erschwerniszuschläge sind Kosten, die auf Grund von 
Rechtsvorschriften und Rahmenkollektivverträgen zu 
erstatten bzw. zu* zahlen sind, sowie Kosten für Fahr- 
und Wegezeiten von und zu der Baustelle innerhalb 
und außerhalb der Arbeitszeit. Arbeiterberufsverkehr 
von und zu der täglichen Einsatzstelle mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln, betriebs- oder personaleigenen Fahr
zeugen.

(2) Erfolgt die Bereitstellung der Wohnunterkünfte 
mehr als 4 Straßen- bzw. Bahnkilometer ven der Bau
stelle entfernt, sind die Kosten für die Beförderung 
zwischen der Baustelle und den Wohn Unterkünften 
sowie das tariflich zu zahlende Wagegeld gesondert zu 
berechnen.

§ 6

Montagegroßgeräte
Die Berechnung der Höchstpreise für den Einsatz von 

aktivierungspflichtigen Montagegroßgeräten mit einem 
Bruttowert von über 2 500 M erfolgt entsprechend der 
Anlage T der Preisanordnung Nr. 4132 vom 1. April 
1966 — Elektromontageleistungen — bzw\ den auf der 
Grundlage der Anlage 1 von dem ausführenden Be
trieb ermittelten technisch-ökonomischen Kennziffern.

SS 7
Inbetriebsetzungen — Probebetrieb

(1) Die Höchstpreise für Inbetriebsetzungen und Ab
nahmemessungen vor und während der Übergabe der 
elektrotechnischen bzw. elektronischen Anlagen sind 
auf der Basis von betrieblichen Kennziffern mit einem 
Stundenverrechnungssatz von 14,70 M zu bilden. Für 
den Geltungsbereich der Preislisten 7 bis 11 sind die in 
den Vorbemerkungen dieser Preislisten festgelegten 
Preisberechnungsmethoden anzüwenden.

(2) Die Höchstpreise für die Durchführung des Probe
betriebes bzw. eines mehrstündigen Funktionsnach
weises — einschließlich der hierbei anfallenden Warte
zeiten für das Personal (Monteure, Meister, Inge
nieure) — sind auf der Grundlage des vertraglich ver
einbarten Zeitaufwandes mit einem Stundenverrech
nungssatz von 14.70 M zu bilden und zu berechnen. Für 
eine Verlängerung der Dauer des Probebetriebes auf 
Veranlassung des Auftraggebers sowie für nicht vom 
Elektromontagebetrieb zu vertretende Wartezeiten ist 
ein Höchstpreis zu bilden und vertraglich zu verein
baren.

§ 8
Ausführungsunterlagen

Der Stunden Verrechnungssatz für die Anfertigung von 
Ausführungsunterlagen beträgt 10,85 M.


